
 Gemeindeverwaltung 

 8115 Hüttikon 

 
 
Gemeindehaus, Zürcherstrasse 22 
Tel. 044 847 25 00, Fax 044 847 25 09 
E-Mail: gemeinde@huettikon.ch 
www.huettikon.ch 

 
 
 
 

Hundehaltung,  
Bestätigung über besuchte Kurse 
 
 
Hundehalter-/in 

Name  ___________________________   

Vorname  ___________________________   

Adresse  _________________________________________________   

 

Hund 

Name  ___________________________  

Rasse  ___________________________  

Geschlecht  ___________________________  

Wurf-Datum  ___________________________  

Chip-Nr.  ___________________________  

 

 
 
Bestätigung Hunde-Club 
 
Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass der/die oben stehende Hundehalter/in in unserem Club 

 regelmässig und dauernd Hundesport-Übungen und -Ausbildung besucht, 

 genauere Angaben: ________________________________________________________  

 Hundesport-Prüfungen gemäss Eintrag im Leistungsheft absolviert (Kopie beilegen). 

 
Wir betrachten sie/ihn als verantwortungsvolle/n Hundehalter/in und begrüssen es, dass ihr/ihm 
deshalb aufgrund dieser Bestätigung die Hundeabgabe als Ausbildungsbeitrag für dieses Jahr 
zurück erstattet wird. 
 
 
Ort, Datum  Vereinsstempel 
 
 
 
 
    
  Präsident/in TK-Chef/in 

 
 

Bitte Rückseite beachten! 

http://www.huettikon.dolphins.ch/


Ausbildungsbeitrag bei Hundekursbesuch 
in einem Rasse-Club oder einer anerkannten Organisation wie der SKG 

Ab 1. September 2008 wird Hundehaltern in folgenden Fällen die jährliche Hundesteuer als 
Ausbildungsbeitrag zurück erstattet: 

- bestätigter, regelmässiger und dauernder Besuch von Hundesport-Übungen und –Ausbildung 

- bestandene Prüfungen im Hundesport gemäss Eintrag im Leistungsheft. 

Um den Ausbildungsbeitrag geltend zu machen, haben die Hundehalter der Gemeindeverwal-
tung eine Bestätigung ihres Vereins oder ihrer Organisation vorzulegen. Die Bestätigung wird 
nur akzeptiert, wenn sie von einer anerkannten Organisation wie der SKG oder den Rasse-
Clubs und ihren Sektionen ausgestellt wurde. Das Formular wird von der Gemeindeverwaltung 
auf Anfrage abgegeben. 
 
Die Rückzahlung erfolgt nicht, wenn der Hundehalter seinen Hund trotz dieser Ausbildungen 
nicht unter Kontrolle hat und negative Vorfälle beim Gemeinderat aktenkundig sind.  

 
 
Vorgehen Hundehalter/in: 
 
1. Die Rechnung der Hundesteuer ist vollumfänglich und termingerecht zu begleichen. 

2. Einreichen der Bestätigung über besuchte Kurse 

3. Bekanntgabe der Bankverbindung 

 Bankverbindung:  ______________________________  BC _____________  

  ______________________________  

 PC-Konto der Bank  _________________________________  

 Kontonummer / PC-Konto  ______________________________  

 Begünstigte/r  ______________________________  

   ______________________________  

 8115 Hüttikon 

 

Im Anschluss wird Ihre Bestätigung durch die Gemeinde geprüft. Entsprechen die Angaben den 
Vorgaben wird die Hundesteuer (Anteil Gemeinde, Fr. 100.00) auf das angegebene Konto 
überwiesen. 

 

 


